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Soforthilfen, unter Beachtung meiner Tatsachengrundlage und Rechtserfassung 

entscheiden. 

 

Wegen der Begründung der Niederschlagung, hilfsweise Erlass/Teilerlass, verweise ich auf 

das erste Rundschreiben, welches Ihnen bereits zuging. 

 

Sollten Sie hierzu noch Fragen haben oder eine Beratung wünschen, bitten wir Sie sich 

direkt an 

 

Rechtsanwalt Helmut schwarz 

Fachanwalt für Verwaltungsrecht 

Hauptstraße 31 

91315 Höchstadt an der Aisch 

Telefonnummer 09193-5086258 

E-Mail: kontakt@rechtsanwalt-helmut-schwarz.de 

 

zu wenden. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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